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Stadt Dessau-Roßlau
Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau

Kommunalaufsicht;

Antrag auf Genehmrgung der Haupteakung der stadt Dessaq.Roßrau

Auf fhren Antrag vom 1 1_OT.ZOAZ ergeht folgender

Bescheid:

1' Die Hauptsakung der stadt Dessau-Roßrau wird, mit Ausnahme
der worte "- und Antrags---' des $ 17 Absa' 4 Satz 1 und $ 17
AbsaE g SäEe Z und 3, genehmigt.

2' Für diese Errtscheidung werden keine Kosten erhoben.

Begründung:

t.
Der stadtrat der stadt Dessau-Roßfau hat in seiner sitzung am al.07.20a7
die Hauptsatzung der stadt Dessau-Roßrau mit stimmenmehrheit beschros_
sen-

Mit Antrag vom 11.OT,ZOO7, eirrgegangen am 1g.OT.2eOZ, wurde die
Hauptsatzung dem Landesverwartungsamt sachsen- Anhart zur Genehmi-
gung vorgelegt.
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Zu 1 . )

Die Genehmigung der Hauptsatzung wird gemäß g 7 Abs. 2 i.v.m- ss 134, 140 Abs, 1 Gemeinde-ordnung für das Land sachsen - Anhalt (Go LsA) vom 05.10.1993 (GVBI. LSA S. 568) in derderzeit gültigen Fassung erteilt.

Nach Prüfung der mit dem Antrag auf Genehmigung vorgelegten unterlagen ist festzustelten,dass die Hauptsatzung materietl- rechtlich mit Ausnahme des g 17 Absatz 4 satz 1 und Absak gSätze 2 und 3 nicht zu beanstanden ist.

s 17 Abs' 4 Sak 1 und Abs' I sätze 2 und 3 der Satzung verstoßen gegen höherrangiges Rechtund sind mithin nicht genehmigungsfähig, s 7 Abs 2 satzZGO LsA-

$ 17 Abs' 4 satz 1 der Satzung räumt dem ortschaftsrat ein ,,Vorschrags- und Antragsrecht,, inallen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, ein.

Nach der vorgesehenen Satzungsregelung des $ 17 Abs. g SäLe 2 und 3 kann der ortschaftsratder ortschaft Roßlau (Elbe) in bestimrnten, in Abs. 4 des g 1z aufgeführten Angefegenheiterr ver-langen' dass der stadtrat sich in diesen Angelegenheiten nach erforgter Beschrussfassung noch-mals rnit der Angelegenheit befasst' Das verlangen ist vom ortschaftsrat innerhatb einer Frist von14 Tagen nach der ersten Beschlussfassung durch den stadtrat geltend zu machen-

Diese Regelungen widersprechen dem durch die Gemeindeordnung festgelegten Kompetenzrah-men aadschen stadtrat und ortschaftsrat. s 87 Go LsA legt die Aufgaben im sinne von Rechtenund Pflichten des ortschaftsrates sowie die Kompetenzverteilung zwischen den Gremien ab-schließend fest' Eine Erweiterung der gesetzlichen Kompetenzen des ortschaftsrates gegentjberdem Hauptorgarl der Kommune im wege satzungsrechilicher Bestimrnungen ist ausgeschlossen.Gemäß $ 87 Abs' 1 satz 2 Go LsA hat der ortschaftsrat gegenüber dem Gemeinde-/ stadtrat einVorschlagsrecht in aften Angelegenheiten, die die ortschaft betreffen. Des weiteren ist er zu wich-tigen Angelegenheiten, die die ortschaft betreffen, zu hören. Zudem können gemäß s g7 Abs. 2saE 1 Go LsA durch Regelungen in der HauptsaEung dem ortschaftsrat bestimmte, in satz 2der Vorschrift nicht abschtießend aufgeführte Angelegenheiten, die die ortschaft betreffen, zurselbständigen Erledigung übertragen werden. Das Recht, vorschtäge zu unterbreiten und ange-hört zu werden' erschöpft sich darin, dem Hauptorgan gegenrlber Anregungen und konkrete Vor,stellungen zu unterbreiten; dies korrespondiert auf seiten des stadtrates mit dessen pflicht, dieseAnregungen und Vorsteflungen entgegen zu nehmen und im Rahmen seiner willensbildung an-
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gemessen zu beri.rcksichtigen- Trifft der Stadtrat allerdings eine den Vorschlägen und Anregungen

entgegenstehende Entscheidung, hat der Ortschaftsrat dies grundsätzlich hinzunehmen.

Danach ist im $ 17 Abs. 4 Satz 1 das Wort "- und Antrags...u von der Genehmigung auszuneh-

men,

Die vorgesehene Satzungsregelung des $ 17 Absak 8 Sätze 2 und 3 widerspricht im Übrigen

auch $ 51 Abs. 5 GO LSA. Die Regelung des $ 51 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO LSA zeigt, dass ein

Antragsrecht des Ortschaftsrates gegenüber den Stadtrat, nochmals trber einen Verhandlungsge-

genstand beschließen zu müssen, unzulässig ist und die kommunalverfassungsrechtlich ab-

schließend zugewiesenen Kompetenzen des Ortschaftsrats in rechtswidriger Weise ausdehnen

würde. Denn gernäß der genannten Vorschrift steht es grundsätzlich nur einem bestimmten Quo-

rum der Gemeinderatsmitglieder zu, die unverzügliche Einberufung des Gemeinderates zu veran-

lassen. Dieses Recht kann durch nachrangiges Sakungsrecht nicht (auch) einem anderen Organ

eingeräumt werden.

Die Regelung des S 17 Abs. I Sätze 2 und 3 der Satzung ist mithin rechtswidrig und von der Ge-

nehmigung auszunehmen.

Zu2 . )

Die Kostenentscheidung beruht aut $ 2 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungskostengesetz für das Land Sach-

sen -Anhalt (VwKostG LSA) vom 27.06.1991 (GVBI. LSA S 154) in der derzeit gültigen Fassung.

Rec hts behelfs be le h ru ng

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-

tungsgericht Dessau-Roßlau, Mariannenstr. 35, 06844 Dessau-Roßlau, schrifilich oder zur Nie-

derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden'
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Ur.

Hinweise

Die Rechtmäßigkeitskontrolle der Satzung hat ergeben, dass einzelne Inhalte zwar nicht rechts-
widrig und zu versagen sind, jedoeh ergänzender Hinweise bedürfen, die bei der Auslegung und
Anwendung der Satzungsvorschriften sowie ggf. bei deren Anderung zu beachten sind.

1. I 7 Oberbürqermeister

Gem. $ 7 Abs. 2 Nr. 1 gehört zu den Geschäften der laufenden Verwaltung die Einstellung, Ent-
lassung und Höhergruppierung der Arbeiter, Angestellten und Beamten und sonstigen nicht unter

,,$ 4 Abs. 4 Pkt. 1" genannten Angestellten. Hier liegt ein offensichtlicher Schreibfehler vor; ge-
meint ist,,$ 4 Abs. 5 Pkt. 1", derfestlegt, dass der Hauptausschuss über die Ernennung, Einstel-
lung und Entlassung der Amtsleiter im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister errtscheidet.
Der Wortlaut ist entsprechend zu ändern.

Weiterhin sind die Worte "Arbeitef und "Angestellten" zu streichen und durch den Begriff ,,Arbeit-
nehmer" zu ersetzen. Eine entsprechende Anderung der Begritfe auf Ebene der Gemeindeord-

nung-vgl .S44Abs.4Satz2Nr.  1GOLSA-erfolgtemitArt ikel  3desGesetzeszurFortentwick-

lung des Kommunalverfassungsrechts vom 20.12.2005 (cVBt. LSA Nr- 68/2005). DerWorilaut der
Satzung ist entsprechend den im höherrangigen Gesetz verwandten Termini anzupassen.

2_.-Atsnahme 4sir GFnefuniouno qemäß Tenorpunkt 1.

Um die Genehmigung zum Tenorpunkt 1. dieser Verfügung wirksam werden zu lassen, bedarf es
der zustimmenden Erklärung des Oberbürgermeisters der Stadt Dessau- Roßlau. Diese karrrr der

Oberbürgermeister nur abgeben, wenn der Stadtrat dazu seine Zustimmung beschließt. Es wird
gebeten, den Beitrittsbeschluss unverzüglich dem Landesverwaltungsamt vorzulegen.

Nach der Bestätigung der ordnungsgemäßen Beschlussfassung durch mich kann die Satzung

ausgefertigt und bekannt gemacht werden. Die Bekanntmachung bitte ich mir ebenfalls anzuzei*
gen.

_.------


